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GZ: BMI-LR2220/1226-II/1/b/2015 

Wien, am 23. Dezember 2015 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Peter Pilz, Freundinnen und Freunde haben am 

13. November 2015 unter der Zahl 7019/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Platzverbot für Gatterjagd“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 7: 

Wie aus vielen medialen Berichten bekannt ist, kommt es bei „Gatterjagden“ immer wieder 

zu Auseinandersetzungen zwischen der Jagdgesellschaft und Tierrechtsaktivisten. Dabei ist 

die Stimmung zwischen Jägern und den handelnden Aktivisten oftmals sehr aufgeheizt bzw. 

schaukelt sich auf. 

Für die am 7. November 2015 geplante Gatterjagd war zu befürchten, dass sich 

Tieraktivisten zur Befreiung und zum Schutz dieser Tiere während der Jagd auf das Gelände 

in 7521 Bildein, im Bereich der Eigenjagd Unterbildein begeben und, abgesehen von der 

Eigengefährdung, eine akute Gefährdung der Jagdteilnehmer nicht ausgeschlossen werden 

konnte. Seitens der Jagdteilnehmer waren keine Straftaten zu befürchten. 

 

Nach sorgfältiger Prüfung der vorliegenden Umstände wurde seitens der Landespolizei- 

direktion Burgenland ein Platzverbot gemäß § 36 Abs. 1 Sicherheitspolizeigesetz (SPG) für 

diese Jagd verordnet.  
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Zu den Fragen 8 bis 10: 

Ja. Auf Grund zahlreicher nationaler und internationaler Aktivitäten aus der Vergangenheit 

durch militante Tierschützer waren Angriffe auf einzelne Jagdteilnehmer zu befürchten. 

Durch die erlassene Verordnung und deren Überwachung durch die eingesetzte Exekutive 

sollten derartige Angriffe unterbunden werden. 

 

Zu den Fragen 11 bis 13, 17, 20 und 21: 

Nein. 

 

Zu den Fragen 14 und 15: 

Nein. Die Verhängung des anfragerelevanten Platzverbotes wurde von der örtlich 

zuständigen Behörde auf Grund ihrer Einschätzung entschieden. 

 

Zu Frage 16: 

Die Beantwortung der Frage, ob eine Gatterjagd waidgerecht ist oder nicht, fällt nicht in den 

Vollzugsbereich des Bundesministeriums für Inneres.  

 

Zu den Fragen 18 und 19: 

Ein derartiges Ersuchen wurde nicht gestellt. Das Landesamt Verfassungsschutz Burgenland 

hat das Platzverbot angeregt und befürwortet. 

 

Zu den Fragen 22 und 23: 

Teilnahmen von Mitarbeitern des Bundesministeriums für Inneres sind nicht bekannt.  

 

Zu den Fragen 24 bis 27: 

Es waren 29 Beamte mit 16 Einsatzfahrzeugen im Einsatz, dabei wurden 379,5 Dienst- 

stunden geleistet. 

Gemäß den geltenden kalkulatorischen Richtwerten des Bundesministeriums für Finanzen 

betreffend den durchschnittlichen Personalaufwand belaufen sich die Gesamtkosten in 

Bezug auf die Stundenleistung der involvierten Bediensteten auf rund € 10.740,--. Diese 

Richtsätze enthalten unter anderem auch Nebengebührenwerte und differenzieren daher 

nicht zwischen normalen Plandienststunden und Überstunden. 

 
Zu Frage 28: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 
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Zu Frage 29: 

Den Sicherheitsbehörden obliegt nicht die politische Bewertung eines Sachverhaltes sondern 

die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit. Darüber hinaus sind 

Meinungen und Einschätzungen nicht Gegenstand des parlamentarischen Interpellations- 

rechtes. 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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